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HAMBURGER RAHMENVERTRAG 

 

für ambulante Erziehungshilfen 

 

 

zwischen 

 

der Freien und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

Amt für Familiei 

(nachfolgend „Behörde“) 

und 

 

den in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. 

zusammengeschlossenen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege: 

Arbeiterwohlfahrt – Landesverband Hamburg e.V. 

Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.ii 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Hamburg e.V. 

Diakonisches Werk Hamburg – Landesverband der Inneren Mission e.V. 

sowie dem 

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

und dem 

SOAL–Alternativer Wohlfahrtsverband e.V. iii 

 

(nachfolgend „Verbände der Leistungsanbieter“) 
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I. Allgemeines 

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich des Rahmenvertrags 

(1) Die Regelungen dieses Rahmenvertrags werden auf Leistungen nach den §§ 28, 

29, 30, 31 angewendet sowie auf Leistungen nach den §§ 35 und 35a SGB VIII, so-

weit sie nicht vom Anwendungsbereich des § 78a Absatz 1 SGB VIII erfasst sind. 

(2) Dieser Rahmenvertrag regelt 

 die Grundsätze für den Abschluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und 

Entgeltvereinbarungen für die in Absatz 1 genannten Leistungsarten, 

 die Abrechnung geleisteter Hilfen und 

 die Konstituierung und die Aufgaben einer Vertragskommission. 

§ 2 Beitritt und Widerruf 

(1) Die Verbände der Leistungsanbieter tragen dafür Sorge, dass ihre Mitglieder die-

sem Rahmenvertrag beitreten. Mit dem Beitritt gelten die Regelungen dieses Rah-

menvertrags in der jeweiligen Fassung für die jeweiligen Leistungs-, Qualitätsentwick-

lungs- und Entgeltvereinbarungen. 

(2) Beitritt und Widerruf des Beitritts von Trägern zu den Regelungen dieses Rahmen-

vertrags erfolgen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem jeweiligen Verband. Der 

Verband unterrichtet die Behörde unverzüglich über den Beitritt oder den Widerruf des 

Beitritts von Mitgliedern zu den Regelungen dieser Vereinbarung. Träger von Einrich-

tungen oder Diensten, die keinem Verband angehören, erklären ihren Beitritt oder den 

Widerruf ihres Beitritts zu den Regelungen dieser Vereinbarung direkt gegenüber der 

Behörde. Die Behörde unterrichtet die übrigen Vereinbarungsparteien. 

(3) Die Behörde erklärt, dass sie die Vereinbarungen für den Anwendungsbereich die-

ses Rahmenvertrags mit solchen Trägern, die nicht durch diese Rahmenregelungen 

gebunden sind, nach Maßgabe dieser Vereinbarung anstreben wird. 

§ 3 Änderungen des Rahmenvertrags 

Änderungen dieses Rahmenvertrags sind nur mit Zustimmung aller Parteien dieser 

Vereinbarung möglich. Die Aufnahme von Verhandlungen zur Änderung dieser Ver-

einbarung setzt eine Kündigung der Vereinbarung nicht voraus. Diesem Verrag bei-

getretene Mitglieder der Verbände der Leistungsanbieter werden von Vertragsände-

rungen von ihrem Verband unverzüglich unterrichtet. Den Regelungen dieses Ver-

trags beigetretene Träger von Einrichtungen oder Diensten, die keinem Verband an-

gehören, werden unverzüglich von der Behörde über Vertragsänderungen unterrich-

tet. 
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§ 4 Inkrafttreten und Kündigung des Rahmenvertrags 

Dieser Rahmenvertrag tritt am 1.1.2010 in Kraft. Er kann durch eine Vertragspartei 

oder durch mehrere Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Monaten ohne Angabe 

von Gründen schriftlich gekündigt werden. 

II. Leistungsvereinbarungen 

§ 5 Grundsätze und Inhalte von Leistungsvereinbarungen 

(1) Leistungsvereinbarungen müssen die wesentlichen Leistungsmerkmale festlegen. 

Diese sind insbesondere 

 Art und Ziele des Leistungsangebots, 

 der in der Einrichtung / dem Dienst zu betreuende / zu beratende Personen-

kreis, 

 die Qualität des Leistungsangebots, das heißt unmittelbare, mittelbare und 

sonstige Leistungsmerkmale, 

 die Struktur der Leistung, wie bspw. die erforderliche personelle und sächliche 

Ausstattung, Qualifikation des Personals und 

 die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung / des Dienstes. 

(2) Die Träger der Leistungsanbieter ergreifen die zum Schutz von Kindern erforderli-

chen Maßnahmen entsprechend des Rahmenvertrages zum Schutzauftrag nach 

§§ 8a, 72a SGB VIII in der jeweils aktuellen Fassung. 

(3) Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes von Sozialdaten sind Bestandteil 

der Leistungsvereinbarungen. 

(4) Die Vertragskommission beschließt Muster-Vorlagen für die Leistungsvereinba-

rungen. 

§ 6 Überprüfung der Leistungen 

(1) Die Behörde ist berechtigt, die vereinbarungsgemäße Erbringung der Leistung hin-

sichtlich ihrer Qualität nach Maßgabe der folgenden Vorschriften insoweit zu  ü-ber-

prüfen, wenn begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die erbrachte Leistung 

wiederholt von den Vorgaben der jeweiligen Leistungsvereinbarung abweicht. Kosten 

Dritter, die auf Verlangen der Behörde oder im Einvernehmen mit ihr zur Prüfung hin-

zugezogen werden, trägt die Behörde. 

(2) Die Behörde teilt dem Träger der Einrichtung / des Dienstes den Gegenstand und 

den Umfang der beabsichtigten Prüfung sowie die Person des Prüfers unter Darlegung 

der begründeten Anhaltspunkte gemäß Absatz 1 Satz 1 schriftlich vorab mit. Ein Prüf-

termin ist möglichst innerhalb eines Monats zu vereinbaren. 
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(3) Bei der Durchführung der Prüfung sind die Grundsätze der Erforderlichkeit und 

Verhältnismäßigkeit zu wahren. Der Träger der Einrichtung / des Dienstes kann den 

ihn vertretenden Verband an allen Prüfungshandlungen beteiligen. Die an der Prüfung 

Beteiligten unterliegen der Verpflichtung zur Verschwiegenheit und haben den Schutz 

von Sozialdaten nach den entsprechenden Bestimmungen zu beachten. 

(4) Die Behörde erstellt einen schriftlichen Prüfbericht, welcher insbesondere den An-

lass der Prüfung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, den Ort, den Zeitpunkt, die Art der 

Prüfungsmaßnahmen und die Prüfungsergebnisse aus Sicht der Behörde aufführt. 

Träger der Einrichtung / des Dienstes und sein Verband, falls beteiligt, nehmen schrift-

lich Stellung. Die Stellungnahme ist Teil des Prüfberichtes. Falls Dissens in Bezug auf 

die Ergebnisse des Prüfberichts besteht, endet die Prüfung mit einem zu protokollie-

renden Abschlussgespräch, in welchem die Behörde und der Träger der Einrichtung 

/ des Dienstes Konsens über Ergebnisse der Prüfung anstreben. 

(5) Hinsichtlich der Prüfungsgegenstände nach Absatz 1 Satz 1 konsensual festge-

stellte Abweichungen von den Vorgaben der jeweiligen Leistungsvereinbarung sind 

abzustellen. Erforderlichenfalls sind die Prüfungsergebnisse in den Vereinbarungen 

für den folgenden Vereinbarungszeitraum zu berücksichtigen. Nachträgliche finanzi-

elle Ausgleiche sind unzulässig. Das Abstellen der Mängel geht einer Kündigung der 

Leistungsvereinbarung vor (§ 59 SGB X). 

(6) Aushandlungs- und Bewertungsprozesse, die den Einzelfall betreffen und die eine 

regelmäßige Prüfung vorsehen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und not-

wendig ist, sind zwischen den Leistungsberechtigten, dem zuständigen Bezirksamt 

und der Einrichtung / dem Dienst im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 Absatz 2 

SGB VIII durchzuführen. 

§ 7 Laufzeit von Leistungsvereinbarungen 

Die Vertragskommission beschließt die Laufzeit der Leistungsvereinbarungen. 

III. Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

§ 8 Grundlagen für Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

Die Qualitätsentwicklung ist eine gemeinsame Aufgabe der Träger der öffentlichen 

und freien Jugendhilfe. Für die Qualitätsentwicklung gelten nachfolgende Grundsätze 

und Ebenen: 

Grundsätze: 

 Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern bzw. Personen-

sorgeberechtigten, der jungen Volljährigen, der Mütter und Väter bei der Hilfe 

werden ermöglicht und gefördert. 
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 Der Kontinuitätssicherung in der Biographie der Leistungsempfänger kommt 

eine zentrale Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die bestehenden Bezie-

hungen zu Personen und Lebensorten. 

 Im Sinne einer sozialräumlichen Orientierung sind Formen der Kooperation 

und Vernetzung mit Personen und Einrichtungen des sozialen Umfeldes zu 

entwickeln, um die Integration und Teilhabe der Leistungsempfänger zu för-

dern. 

In den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen können weitere Grundsätze festge-

halten werden. 

Ebenen: 

 Die Strukturqualität ist die Gesamtheit von Rahmenbedingungen und instituti-

onellen Vorraussetzungen, insbesondere die personelle und sachlich / räumli-

che Ausstattung, die für die Leistungserbringung erforderlich sind. 

 Die Prozessqualität ist die Gesamtheit der tätigkeitsbezogenen Qualitätsmerk-

male, welche die Arbeitsabläufe, Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse 

kennzeichnen. Dazu gehört insbesondere das pädagogische Handeln im All-

tag. 

 Die Ergebnisqualität ist die Gesamtheit der Qualitätsmerkmale, welche die tat-

sächlich erzielten Entwicklungen der betreuten und beratenen jungen Men-

schen und ihrer Familien kennzeichnen. 

(3) Die Vertragskommission beschließt über die konkreten Verfahren der Qualitätsbe-

wertungen auf den genannten Ebenen und vor dem Hintergrund der genannten 

Grundsätze. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Sichtweisen der betei-

ligten Akteure (junge Menschen und ihre Eltern, Fachkräfte der Jugendämter und Ein-

richtungen / Dienste) in die Bewertungen mit einfließen. 

(4) Die Vertragskommission beschließt Muster-Vorlagen für die Qualitätsentwick-

lungsvereinbarungen. 

§ 9 Dialogisches Verfahren zur Qualitätsentwicklungiv 

(1) Qualitätsdialoge zwischen Träger und bezirklichem Jugendamt sind ein Element 

im Rahmen der Qualitätsentwicklung beim öffentlichen und freien Träger der Jugend-

hilfe. Bestandteil der Qualitätsdialoge sollen die jeweiligen Beschreibungen der Qua-

lität der Arbeit sein, die grundlegend sind für die pädagogischen Prozesse und damit 

verknüpften Maßnahmen. Die in § 8 genannten und weiteren Grundsätze können als 

Qualitätskriterien den Dialogen zugrunde gelegt werden. 

(2) Qualitätsdialoge sollen der Reflexion, der kritischen Überprüfung und Weiterent-

wicklung der pädagogischen Prozesse und den damit verknüpften Maßnahmen die-

nen. 
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(3) Die Vertragskommission beschließt im Zusammenhang mit der Qualitätsentwick-

lungsvereinbarung auch über Verfahren von Qualitätsdialogen. 

§ 10 Laufzeit von Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

Die Vertragskommission beschließt die Laufzeit der Qualitätsentwicklungsvereinba-

rungen. 

IV. Entgeltvereinbarungen, Abrechnung 

§ 11 Grundsätze und Inhalte von Entgeltvereinbarungen 

(1) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein und sollen prospektiv vereinbart wer-

den. 

(2) Mit dem Entgelt werden 

 die sächliche und personelle Ausstattung für die zu erbringenden Leistungen 

und 

 die betriebsnotwendigen Investitionen 

vergütet. 

(3) Eine Erhöhung der Vergütung für Investitionen kann nur dann verlangt werden, 

wenn die Behörde der Investitionsmaßnahme vorher schriftlich zugestimmt hat. För-

derungen aus öffentlichen Mitteln werden bei der Bemessung des Entgelts angerech-

net. 

(4) Notwendige Kosten für nicht durch das Entgelt erfasste Leistungen werden nur auf 

Grund gesonderter Regelungen erstattet. 

§ 12 Ermittlung des Entgelts 

Entgelte werden nach Maßgabe der Beschlüsse der Vertragskommission gem. § 15 

dieser Vereinbarung ermittelt und vereinbart. 

§ 13 Laufzeit von Entgeltvereinbarungen 

Die Vertragskommission beschließt die Laufzeit der Entgeltvereinbarungen. 

§ 14 Abrechnung 

Rechnungsstellung und Rechnungsbegleichung sollen zeitnah erfolgen. Näheres ist 

in Anlage 2 geregelt. 
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V. Vertragskommission 

§ 15 Konstituierung und Aufgabenv 

(1) Die Vertragsparteien setzen eine Kommission für den Anwendungsbereich dieses 

Rahmenvertrags ein. Diese Vertragskommission legt den Rahmenvertrag aus, entwi-

ckelt ihn fort, ergänzt und ändert ihn. Das Nähere wird in einer einvernehmlich zu 

beschließenden Geschäftsordnung geregelt, in der sicherzustellen ist, dass Entschei-

dungen zwischen den Vertragsparteien nur einvernehmlich getroffen werden können.1 

(2) Soweit nicht bereits in diesem Rahmenvertrag geregelt, legt die Vertragskommis-

sion durch Beschlüsse die allgemeinen Grundlagen für den Abschluss der Leistungs-

, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen und die Abrechnung der Leistun-

gen fest. 

(3) Beschlüsse der Vertragskommission sind öffentlich-rechtliche Verträge nach §§ 53 

ff SGB X. Sie sind für alle Vertragspartner und die diesem Rahmenvertrag nach § 2 

Beigetretenen verbindlich. 

VI. Schlichtung 

§ 16 Schlichtungsverfahren 

(1) Sofern 6 Wochen nach schriftlichem Einreichen eines Leistungs- und / oder Ent-

geltangebots zw. den Parteien eine Einigung nicht erzielt werden konnte, kann eine 

der Parteien zur Herbeiführung einer Einigung die von der Vertragskommission dafür 

einvernehmlich benannte Schlichtungsperson in das Verfahren zwecks Durchführung 

einer Schlichtung einbinden (Schlichtungsverfahren). 

(2) Die Herbeiführung eines Schlichtungsverfahrens muss von der Partei, die dies ver-

anlasst, schriftlich der anderen Partei angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt mittels 

Übersendung einer Kopie des Schreibens (einschl. beigefügter Dokumente), mit dem 

die Partei die Schlichtungsperson um Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens bittet. 

(3) Dem Schreiben an die Schlichtungsperson zur Eröffnung eines Schlichtungsver-

fahrens sind sämtliche schriftlichen Dokumente beizufügen, die in der bisherigen Ver-

handlung von beiden Seiten eingebracht worden sind. 

(4) Die Schlichtungsperson steuert das Verfahren. Bittet die Schlichtungsperson um 

Herreichung weiterer Dokumente, so sind ihr diese unter Beachtung des Sozialdaten-

schutzes uneingeschränkt zu überlassen und der anderen Partei zeitgleich in Kopie 

zu übermitteln. Dies gilt auch für das Einreichen von Schriftsätzen mit Blick auf den 

Gegenstand bzw. die Gegenstände im Schlichtungsverfahren. 

                                                
1 Die Geschäftsordnung wird als Anhang ausgebracht. 
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(5) Den Parteien ist Gelegenheit zur mündlichen Erläuterung ihrer Anträge zu geben. 

Hierzu wird von der Schlichtungsperson in der Regel binnen 3 Wochen ab Versand 

des Antrags auf Schlichtung einer Partei ein Termin vorgeschlagen. 

(6) Die Vorschläge der Schlichtungsperson sind den Parteien schriftlich zu unterbrei-

ten. Die Schlichtungsperson setzt dabei einen Termin (in der Regel drei Wochen ab 

Versand der Vorschläge), bis zu dem ein Schlichtungsvorschlag schriftlich angenom-

men oder abgelehnt werden muss. Erfolgt in dieser Zeit seitens mindestens einer Par-

tei kein schriftliches Votum, gilt der Schlichtungsvorschlag als angenommen. Falls 

nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, wird er mit dem Tag wirksam, an dem 

der Antrag bei der Schlichtungsperson eingegangen ist. 

(7) Ist ein Schlichtungsvorschlag von den Parteien schriftlich angenommen worden, 

so ist er, falls nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, innerhalb einer Frist von 

sechs Wochen nach der zuletzt vorliegenden schriftlichen Zustimmung umzusetzen. 

(8) Die Höhe der Verfahrenskosten der Schlichtungsverhandlung wird analog der ak-

tuellen Schiedsstellenverordnung (SGB VIII-Schiedsstelle) festgelegt. Über die Auftei-

lung auf die Parteien entscheidet die Schlichtungsperson. 

VII. Schlussbestimmung 

§ 17 Wirksamkeit von Vertragsbedingungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des 

übrigen Vertragsinhaltes. Die Vertragspartner verpflichten sich, solche Bestimmungen 

im Vereinbarungswege durch gleichwertige gültige Bestimmungen zu ersetzen. 
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Verzeichnis der Anlagen zum Rahmenvertrag 

Anlage 1 „Ermittlung des Entgelts“ zu § 12 des Rahmenvertrags 

Anlage 2 „Abrechnung“ zu § 14 des Rahmenvertrags 
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Anlage 1 „Ermittlung des Entgelts“ zu § 12 des Rahmenvertrags 

1. Die Personalkosten werden kalkuliert auf der Basis 

1.1 in der Leistungsvereinbarung festgelegter Personalausstattung und 

1.2 durch die Vertragskommission festgelegter einheitlicher Personalkostenwerte, diese sol-
len nicht von den durch die Vertragskommission gem. Hamburger Rahmenvertrag nach § 78 
f SGB VIII festgelegten Personalkostenwerten abweichen 
 

2. Die Personalkostenwerte werden unterschieden nach  

2.1 Funktion 

2.2 Qualifikation 

2.3 Leistung 

 

3. Die Sachkosten beinhalten die Sachkosten aus der Leistungserbringung der Einrichtung. 
Diese werden auf der Basis einheitlicher, durch die Vertragskommission festgelegter Sach-
kostenwerte kalkuliert. 

 

4. Neu- und Ersatzinvestitionen, deren Kosten ganz oder anteilig über das Entgelt finanziert 
werden sollen, werden vor Beginn der Investitionsmaßnahme mit der entgeltvereinbarenden 
Stelle in der Behörde individuell vereinbart. Das Verfahren zur Erteilung einer Betrieberlaubnis 
ist hiervon nicht berührt. 

Zu den Investitionskosten zählen: 

4.1 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 

4.2 Fremdkapitalkosten (Zinsen) 

4.3 Inventarinstandhaltung und -abschreibung 

4.4 Kosten aus der Gewährleistung der Verfügbarkeit automobiler Transportmittel 

4.5 Gebäude- und Außenanlageninstandhaltung 

4.6 Gebäudeabschreibung 

Fremdkapitalkosten (Zinsen) werden nur in Höhe der tatsächlichen Belastung und zu den 
marktüblichen Zinssätzen berücksichtigt. Wurde bei der Annahme von Hypotheken-Darlehen 
vereinbart, dass sich die Tilgungsbeiträge um den Unterschiedsbetrag zwischen den Zinsen 
vom Ursprungsdarlehen und vom Restdarlehen erhöhen, so werden diese zusätzlichen Til-
gungsbeträge ebenfalls als Fremdkapitalaufwendungen berücksichtigt. 

Die Inventarinstandhaltung und -abschreibung, die Kosten aus der Gewährleistung der Ver-
fügbarkeit automobiler Transportmittel, die Gebäude- und Außenanlageninstandhaltung und 
die Gebäudeabschreibung werden auf der Basis einheitlicher, durch die Vertragskommission 
festgelegter Grundlagen kalkuliert und sollen wenn möglich nicht von den durch die Vertrags-
kommission gem. Hamburger Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII festgelegten Grundlagen 
abweichen. 
 

5. Bei der Ermittlung der Entgelte wird eine Auslastungsquote berücksichtigt. Diese wird in der 
Vertragskommission per Beschluss festgelegt. 

 

6. Die Ermittlung der Entgelte erfolgt auf Grundlage der in der Vertragskommission festgeleg-
ten Formblätter. 
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Anlage 2 „Abrechnung“ zu § 14 des Rahmenvertragsvi 

 

1. Der Träger erhält eine schriftliche „Mitteilung über die Bewilligung einer Hilfe/Leistung“, eine 

schriftliche „Mitteilung über die Änderung der Bewilligung einer Hilfe/Leistung“ und damit 

gleichzeitig auch die Zusage zur Kostenübernahme oder eine schriftliche „Mitteilung zur Be-

endigung der Hilfe/Leistung“. Nur rückwirkende Änderungen und Beendigungen der 

Hilfe/Leistung bedürfen einer vorherigen dokumentierten Einigung zwischen ASD und Trä-

ger. 

2. Die Bewilligung oder Änderung einer Hilfe/Leistung gemäß Ziffer 1 Satz 1 soll zeitnah nach 

dem Hilfeplangespräch erfolgen.  

 Liegt bei Beginn oder Änderung der Leistungserbringung die schriftliche „Mitteilung über die 

Bewilligung einer Hilfe/Leistung“ bzw. eine schriftliche „Mitteilung über die Änderung der Be-

willigung einer Hilfe/Leistung“ und damit gleichzeitig auch die Zusage zur Kostenübernahme 

des Kostenträgers nicht vor, so kann der Leistungserbringer die vom Kostenträger veran-

lasste und vom Leistungserbringer erbrachte Leistung dem Kostenträger schriftlich anzei-

gen. 

3. Die Abrechnung einer Hilfe/Leistung erfolgt in einem automatisierten Verfahren (Hinweis:  

Eine Darstellung des aktuellen technischen Abrechnungsverfahrens kann bei der Fachli-

chen Leitstelle JUS-IT abgerufen werden). 
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Änderungsdokumentation 

i Aktuelle Bezeichnung der Behörde, im Original:  
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung 

ii ZUSATZVEREINBARUNG vom 28.2.2020 per Beschluss der Vertragskommission im schriftlichen Ab-
stimmungsverfahren gem. Ziffer 4.1 der gemeinsamen Geschäftsordnung der Vertragskommissionen: 
Eintritt des Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. in die Rahmenverträge und in die bisher 
gefassten Beschlüsse und Austritt des Caritasverband für Hamburg e.V. mit Wirkung ab dem 1.3.2020. 

iii ZUSATZVEREINBARUNG zum 1.1.2015: Eintritt SOAL–Alternativer Wohlfahrtsverband e.V. in die 
Rahmenverträge und Eintritt in die bisher gefassten Beschlüsse. 

iv ÄNDERUNGSVERTRAG zum 1.1.2015: Artikel 1, Neufassung des § 9. 

v ÄNDERUNGSVERTRAG zum 1.1.2015: Artikel 2, Neufassung des Abs.1 S. 2 des § 15. 

vi Beschluss der Vertragskommission, Protokoll vom 17.11.2017, TOP 4 

                                                


